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9.5 Prüf- und Ergänzungsmodul  
In der Elternbefragung wird zur Prüfung des Verlaufes der Schulgeschichte das Prüf- 
und Ergänzungsmodul eingesetzt und automatisch nach der Erfassung der Schulge-
schichte gestartet.  

Es dient dem wichtigen Ziel der möglichst lückenlosen Erfassung der Schulge-
schichte.  

Bei der Erfassung der Schulgeschichte sollte es in der Regel keine größeren Lücken 
oder Überschneidungen geben und auch an die Daten sollten sich die Befragten in den 
meisten Fällen erinnern können.  

Es kann jedoch auch vorkommen, dass einige Kinder bereits mehrere Schulwechsel 
vollzogen haben und diese nicht immer lückenlos waren. Es ist deshalb von großer 
Bedeutung, dass Sie mit dem Instrument vertraut sind. 

 

Hauptseite 

Bereits bevor Sie die durch das Programm gesteuerte Prüfung beginnen, haben Sie die 
Möglichkeit vorab Korrekturen vornehmen, z.B. weil die Zielperson angibt, dass sie eine 
Schulepisode vergessen hat oder wenn sie nachträglich feststellt, dass ein Zeitraum 
nicht richtig angegeben wurde. Hierzu dienen die Buttons „Neue Episode“, „Zeitkorrek-
tur Auswahl“ oder „Episode verwerfen“.  

 

Wichtiger sind jedoch die durch das Programm gesteuerten Prüfschritte, mit denen die 
Auflösung von zeitlichen Inkonsistenzen systematisch angeleitet wird. Sie beginnen 
diese Prüfung, indem Sie den Button „Sortierung Missings“ betätigen. Gibt es Episo-
den, die nicht automatisch in den zeitlichen Verlauf einsortiert werden können, weil 
Datumsangaben teilweise oder komplett unvollständig sind, müssen diese gemeinsam 
mit der Zielperson zeitlich in die Episodenabfolge einsortiert werden. Es wird nachge-
fragt, ob diese Episode vor oder nach anderen Episoden stattfand, um sie zeitlich in den 
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Verlauf einzuordnen. Dies wird dann jeweils in Bezug zu anderen Episoden erfragt. 
Dabei wird dann die Möglichkeit angeboten, Zeitangaben zur betreffenden Episode 
nachzutragen, denn wenn man den Verlauf so mit der Zielperson durchgeht, ist es 
wahrscheinlich, dass sie sich an Angaben erinnert. Wenn dieser Prüfungsschritt abge-
schlossen ist, ändert der lila Button seine Beschriftung und heißt nun „Prüfung Prob-
lemlagen“. Die Betätigung des Buttons löst nun den nächsten internen Prüfschritt des 
Programms aus. Damit ändert er erneut die Beschriftung in "Initialisierung Verlaufs-
prüfung", die Verlaufsprüfung wird nun mit dem Anklicken des BUTTONS gestartet. In 
dieser Verlaufsprüfung werden die Zeitangaben der Zielperson im Hinblick auf Lücken 
oder Überschneidungen durch das Programm geprüft und beim Auftreten von Proble-
men werden entsprechende Nachfragen eingeblendet.  

An dieser Stelle gibt es mehrere Möglichkeiten der Überarbeitung: Es können Korrektu-
ren der Zeitangaben einzelner Episoden vorgenommen werden, es können Über-
schneidungen durch die Zielperson bestätigt oder auch neue Episoden aufgenommen 
werden.  

 

Aufnahme einer neuen Episode 

Ergibt sich aus der Prüfung einer zeitlichen Lücke, dass eine Episode noch nicht aufge-
nommen wurde, kann diese nachträglich noch erfasst werden. Hier gibt es dann auch 
die Möglichkeit z.B. eine längere Krankheit zu erfassen, die den Schulbesuch 
über mehrere Monate unterbrochen hat.  

 

 

 

Hier geben Sie ein, um welche Art von Episode es sich handelt. Sie werden jetzt vom 
Programm automatisch in die entsprechenden Module geschickt und nehmen dort die 
Episode auf.  

Wenn alle Nachfragen zur Episode aufgenommen sind, kommen Sie automatisch wie-
der ins Prüfmodul zurück und die Prüfung geht weiter. 
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Falls Sie versehentlich in die Episodenaufnahme gegangen sind, kommen Sie mit dem 
Button „versehentlich in Episodenaufnahme, zurück zu Prüfmodul“ wieder zum Prüfmo-
dul zurück. 

 

 

Korrektur von Zeitangaben 

Lücken können jedoch auch „gefüllt“ werden, indem die Datierung der betroffenen 
Schulepisoden korrigiert werden. Dazu werden nacheinander für die erste Episode das 
Enddatum und für die zweite Episode das Startdatum nachgefragt.  

Es werden immer beide Nachfragen (Enddatum vor der Lücke und Beginndatum nach 
der Lücke) angezeigt und nachgefragt. Meistens wird nur ein Datum zu ändern sein, es 
kann aber auch vorkommen, dass sich die Zielperson vorher bei beiden Datumsanga-
ben vertan hatte, dann müssen auch beide korrigiert werden.  

WICHTIG: Für Lücken zwischen zwei Schulepisoden, die durch die Sommerferien 
entstehen, sollen keine neuen (Ferien)Episoden aufgenommen werden. Stattdes-
sen das Enddatum der ersten Schulepisode korrigieren, dass die Sommerferien-
zeit noch berücksichtigt wird. Damit schließt die zweite Schulepisode direkt an 
die erste an. 

Beispiel: Zielperson gibt an, dass das Kind die Grundschule von 09/2001 bis 06/2005 
und eine Hauptschule von 09/2005 bis heute besucht hat. Für die Lücke von 07/2005 
bis 08/2005 soll keine neue Episode aufgenommen werden, sondern der Besuch der 
Grundschule korrigiert werden, er dauert dann bis zum Ende der Sommerferien, also 
bis 08/2005. 
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Wann ist das Prüf- und Ergänzungsmodul abgeschlossen? 

Nach Abschluss aller automatisierten Prüfungen sollte der Zeitstrahl auf der Hauptseite 
des Prüfmoduls vollständig dunkelgrün sein. Gibt es noch rote oder hellgrüne Abschnit-
te, so betätigen Sie bitte noch einmal den Button „Start Verlaufsprüfung“. Durch Ände-
rungen der Episoden in den einzelnen Prüfschritten kann es sein, dass neue zeitliche 
Inkonsistenzen entstanden sind, die Sie jetzt mit der Zielperson noch abklären müssen.  

Erst wenn alle Inkonsistenzen – auch die, die sich durch Datenveränderungen in den 
Prüfmodulen neu ergeben haben – geklärt sind, darf die Prüfung abgeschlossen wer-
den.  

 

 

WICHTIG ! Das Prüfmodul ist erst abgeschlossen, wenn: 

• der Farbbalken keine roten oder hellgrünen Abschnitte mehr aufweist 
und,  

• Button „Ende“ grün ist und 
• es keine weiteren Nachfragen gibt, wenn der Button „Verlaufsprüfung“ 

bzw. „Verlaufsprüfung abgeschlossen“ betätigt wird. 
 

Erst dann darf der grüne Button „Ende“ betätigt werden. 
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ACHTUNG! 

Der Button „Restart“ löscht unwiederbringlich alle Korrekturen, die im aktuellen 
Durchlauf des Prüfmoduls gemacht wurden. 

Die Prüfung beginnt dann wieder von vorn. 

Er darf nur betätigt werden, wenn sich herausstellt, dass in der Prüfung Fehlein-
gaben gemacht wurden und die Prüfung tatsächlich noch einmal neu durchlaufen 
werden muss! 

Wichtig: Auch wenn Ihr Mitdenken immer erforderlich ist, das Programm steuert 
alle Nachfragen, die an die Zielpersonen zu stellen sind, automatisch! 

Es kann in Ausnahmefällen vorkommen, dass der Zeitstrahl noch rote Bereiche 
aufweist, weil Lücken oder Überschneidungen nicht geklärt werden konnten. In 
diesem Fall darf das Modul nur dann verlassen werden, wenn bei Betätigung des 
Buttons „VERLAUFSPRÜFUNG“ keine weiteren Nachfragen eingeblendet werden!  

Im Regelfall sollte der Zeitstrahl zum Ende der Prüfung jedoch vollständig grün 
sein! 

Was mache ich, wenn der Button „Ende“ noch rot ist? 

• In diesem Fall darf das Prüfmodul nur nach Rücksprache mit der Supervi-
sion beendet werden. Das Problem muss genau dokumentiert werden und 
umgehend an die Projektleitung mit allen erforderlichen Angaben (detail-
lierte Problembeschreibung, Interviewernummer, Fallnummer, Datum und 
Uhrzeit) weitergeleitet werden. 

 

Was passiert, wenn ich das Prüfmodul abschließe? 

Das Programm setzt automatisch die Befragung fort. Um auch der Zielperson zu signa-
lisieren, dass die Prüfung abgeschlossen ist, bestätigen Sie der Zielperson, dass alles 
korrekt notiert ist, und leiten über zum nächsten Teil im Fragebogen. 

Kann ich noch einmal in das Prüfmodul zurückgehen, wenn ich bereits im nächs-
ten Modul gelandet bin? 

Nein, sobald die erste Frage im nächsten Modul angezeigt wird, gibt es kein Zu-
rück! Daher ist äußerste Sorgfalt bei der Bedienung des Prüfmoduls erforderlich. 
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9.6 Tonaufzeichnung des Interviews (Mitschnitt) 
Wir möchten in der Erhebung einige telefonische Interviews mitschneiden, um Informa-
tionen über Durchführungsprobleme zu erhalten. Falls ein Interview mitgeschnitten wer-
den soll, erhalten Sie von der Supervision entsprechende Anweisungen. 

Selbstverständlich erfolgen die Mitschnitte nur dann, wenn die Zielpersonen damit ein-
verstanden sind. Die Zustimmung wird vor Beginn des Mitschnitts erfragt.  

Wenn die Zielperson mit der Aufzeichnung einverstanden ist, beginnen Sie den Mit-
schnitt! Wie das Mitschneiden funktioniert, erfahren Sie von der Supervision, sobald Sie 
zu einem Mitschnitt aufgefordert werden.  

Wenn Sie den Mitschnitt aktiviert haben, dann lassen Sie sich von der Zielperson noch 
einmal das Einverständnis zum Mitschnitt bestätigen. 

Wichtig: Starten Sie die Aufzeichnung erst, wenn die Zielperson ihr Einverständnis 
erklärt hat. Lassen Sie sich nach Beginn der Aufzeichnung noch einmal das Ein-
verständnis bestätigen, damit es auf der Aufzeichnung zu hören ist. 

Kurz vor Ende des Interviews wird eine Aufforderung zum Beenden des Mitschnitts 
eingeblendet. Erst wenn Sie den Mitschnitt beendet haben, werden die abschließenden 
Fragen gestellt. Teilen Sie der Zielperson unbedingt mit, dass der Mitschnitt been-
det wurde! 

 

9.7 Adressaufnahme 
Zum Abschluss des Interviews wird die Adresse aktualisiert. Falls das Anschreiben 
nicht an die richtige Adresse gegangen ist oder ein Umzug innerhalb des nächsten Jah-
res geplant ist, wird die neue Adresse aufgenommen. Zusätzlich wird nach weiteren 
Telefonnummern und E-Mail Adressen gefragt.  

Für den Fall, dass es bei der Kontaktierung zu einem Wechsel der Befragungsperson 
gekommen ist, müssen der Name, die Adresse sowie Telefonnummer immer vollständig 
aufgenommen werden. 

Diese Angaben sind von großer Wichtigkeit, damit panelbereite Befragte auch 
beim nächsten Mal wieder erreicht werden können. 

Beachten Sie unbedingt, dass alle Angaben in absolut korrekter Schreibweise erfasst 
werden müssen. Lassen Sie sich alle Angaben buchstabieren, falls Sie nicht absolut 
sicher sind, wie die Schreibweise ist. Besonders Dialekte können hier schnell ein Stol-
perstein sein.  

Diese Angaben werden direkt in die Dankschreiben eingedruckt, daher ist es sehr 
wichtig, dass Sie die korrekte Schreibweise verwenden und sich gegebenenfalls 
Angaben noch einmal buchstabieren lassen. 

 

Wichtig: Bitte auch Namenskorrekturen im Adresstool erfassen! 

Rückmeldungen zu Korrekturen des Namens der Befragungsperson (bzw. des Zielkin-
des) – z.B. Name falsch geschrieben o.ä.  – müssen im Adresstool aufgenommen wer-
den! Nur dann ist sichergestellt, dass die Korrekturen bei weiteren Befragungen bzw. 
Anschreiben berücksichtigt werden! 
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9.8 Interviewerfragen 
Hier werden Sie als Interviewer/in um Einschätzung des Interviews gebeten. Sie sollen 
beispielsweise erfassen, ob das Interview ohne Störungen abgelaufen ist und ob es 
Probleme oder sonstige Auffälligkeiten im Interview gab. Bitte geben Sie in der offenen 
Angabe möglichst genau an, was für Störungen, Probleme oder Auffälligkeiten das 
waren! Hier ist eine ausführliche und nachvollziehbare Beschreibung der Probleme 
inklusive der Fragenummer erforderlich.  

Um die Interviewerfragen am Ende korrekt zu beantworten, halten Sie im Interview im-
mer Papier und Stift bereit und notieren Sie die Probleme direkt auf Papier, bevor Sie 
sie am Ende übertragen. 
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10 Allgemeine Hintergrundinformationen zu Schulformen und 
Erwerbstätigkeit 

 
Als Interviewer müssen Sie ein kompetenter Gesprächspartner sein.  

In den folgenden Kapiteln finden Sie Hintergrundinformationen zu den Inhalten 
der Befragung, damit Sie den Zielpersonen beim Interview Hilfestellung bei der 
Zuordnung ihrer Angaben geben können.  

10.1 Schulformen 
Im Folgenden stehen einige Hintergrundinformationen zum aktuellen Bildungs-
system in Deutschland.  

In Deutschland gibt (und gab) es ein vielfältiges System an schulischen und beruflichen 
Bildungswegen. Unter Schulausbildungen, die zu einem allgemeinbildenden Schulab-
schluss führen, verstehen wir die im Folgenden beschriebenen Schulformen.  

Manchmal ist die Bezeichnung der Schulart in den verschiedenen Bundesländern 
allerdings unterschiedlich.  

Früher wurden teilweise auch andere Bezeichnungen für Schulformen verwendet. Ver-
suchen Sie in einem solchen Fall die Angabe möglichst adäquat einzuordnen. Bezeich-
nungen, die in der DDR üblich waren, werden in den Antwortvorgaben mit berücksich-
tigt. 

Grundschule: 

Nach der Einschulung wird in der Regel eine Grundschule besucht, und zwar meist bis 
einschließlich der 4. Klasse. In Berlin dauert die Grundschule 6 Jahre und in einigen 
Bundesländern gibt es die Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe), die die 5. und 6. 
Klasse umfasst und als Entscheidungshilfe beim Übergang auf die weiterführende 
Schule dienen soll. Nach vier bis sechs Jahren kann der Übergang auf eine weiterfüh-
rende Schule (Hauptschule, Realschule oder Gymnasium) erfolgen. In der Grundschule 
ist kein Abschluss vorgesehen. 

Volksschule: 

In der Bundesrepublik Deutschland bezeichnete die Volksschule bis etwa 1968 eine 
Schulform, in der man in der Regel nach acht Schuljahren den Volksschulabschluss 
erwarb. Der Begriff Volksschule existiert aber auch heute noch: Er wird für Schulen 
verwendet, die Grund- und Hauptschule unter einem Dach vereinen (insbesondere in 
Bayern). In der DDR wurde die Volksschule 1962 von der Polytechnischen Oberschule 
abgelöst. 

Hauptschule: 

Die Hauptschulen sind Pflichtschulen für alle Schüler, die nach dem Besuch der Grund-
schulen nicht auf eine andere weiterführende Schule gehen. Sie endet mit der 9., in 
einigen Ländern mit der 10. Klassenstufe. In der Mehrheit der Länder wird ein freiwilli-
ges 10. Hauptschuljahr angeboten. Die Hauptschule vermittelt eine allgemeine Bildung 
als Grundlage für eine praktische Berufsausbildung. 
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Realschule: 

Die Realschule – bis 1964 als Mittelschule geführt – ist eine allgemeinbildende weiter-
führende Schule im Rahmen des gegliederten Schulsystems. Sie umfasst die Klassen 5 
bis 10 bzw. 7 bis 10 und wird mit der Mittleren Reife (Realschulab-
schluss/Fachoberschulreife) abgeschlossen. Dieser Abschluss bietet im Allgemeinen 
die Grundlage für gehobene Berufe aller Art und berechtigt zum Besuch der Fachober-
schule, des Fachgymnasiums oder zum Übergang auf ein Gymnasium in Aufbauform. 

Verbundene Haupt- und Realschule: 

Die Bildungsgänge der Hauptschule und der Realschule werden auch an Schularten mit 
mehreren Bildungsgängen mit nach Ländern unterschiedlichen Bezeichnungen angebo-
ten. 

Hierzu zählen die Mittelschule (Sachsen), Regelschule (Thüringen), Erweiterte Real-
schule (Saarland), Sekundarschule (Berlin, Bremen, Sachsen-Anhalt), Integrierte Se-
kundarschule (Berlin seit 2010), Integrierte Haupt- und Realschule (Hamburg), Verbun-
dene oder Zusammengefasste Haupt- und Realschule (Berlin, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen), Regionale Schule (Mecklenburg-Vorpommern, Rhein-
land-Pfalz), Oberschule (Brandenburg), Duale Oberschule (Rheinland-Pfalz), Regional-
schule (Schleswig-Holstein), Gemeinschaftsschule (Schleswig-Holstein) sowie die Ge-
samtschule. 

Polytechnische Oberschule (POS): 

Die Polytechnische Oberschule war die allgemeine Schulform im Schulsystem der DDR 
und umfasste 8 bzw. 10 Klassen, d.h. in der DDR gab es keine Grundschule, sondern 
alle Kinder gingen mindestens 8, meistens aber 10 Jahre zusammen zur Polytechni-
schen Oberschule. Konzeptionell ist sie in etwa mit der integrativen Gesamtschule in 
der BRD vergleichbar. Nur wenige Schüler verließen die POS nach Abschluss der 8. 
Klasse mit einem POS-8.Klasse-Abschluss, der in etwa mit einem einfachen Haupt-
schulabschluss vergleichbar ist. Der Abschluss der 10. Klasse hieß einfach POS-
10.Klasse-Abschluss und ist in etwa mit dem Realschulabschluss vergleichbar. 

Gymnasium: 

Gymnasien sind weiterführende, allgemein bildende Schulen, die im Regelfall 8 oder 9 
Klassenstufen umfassen. Es gibt außerdem „Gymnasien in Aufbauform“, deren Besuch 
im Allgemeinen den Realschulabschluss voraussetzt. Das Abschlusszeugnis des Gym-
nasiums (die Allgemeine Hochschulreife) gilt als Befähigungsnachweis zum Studium an 
allen Hochschulen. 

Erweiterte Oberschule: 

Die Erweiterte Oberschule (offiziell: Erweiterte allgemeinbildende polytechnische Ober-
schule oder 12-klassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule, Abkürzung: 
EOS) war die höhere Schule im Schulsystem der DDR und führte nach der zwölften 
Klasse zur Hochschulreife. Konzeptionell handelte es sich um eine vierjährige Gemein-
schaftsschule ohne innere oder äußere Differenzierung, so dass der Klassenverband 
bis zur Reifeprüfung erhalten blieb. Die EOS löste 1959 die Oberschule ab.  

Die Bezeichnung Gymnasium war in der DDR nicht üblich. 

Gesamtschule: 

Die Gesamtschule in Deutschland ist eine Form der weiterführenden Schule, die Kinder 
nach der Grundschule mindestens bis zur 9. oder 10. Klasse besuchen können. Sie ist 
in mehreren Bundesländern eine Alternative zum traditionellen dreigliedrigen Schulsys-
tem (mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium) geworden.  
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Der wesentliche Unterschied zum herkömmlichen Schulsystem besteht darin, dass bei 
der Gesamtschule die Differenzierung in die Schule verlagert wird und nicht mehr zwi-
schen verschiedenen Schulformen besteht. Nach der 10. Klasse kann an die Gesamt-
schule eine gymnasiale Oberstufe anschließen, während ein Teil der Schüler in berufli-
che Ausbildungsgänge außerhalb der Gesamtschule wechselt. 

Waldorfschule: 

Waldorfschulen (auch: Rudolf-Steiner-Schulen) sind Schulen, an denen nach der von 
Rudolf Steiner (1861–1925) begründeten Waldorfpädagogik unterrichtet wird. Die Wal-
dorfpädagogik ist eine international verbreitete Pädagogik auf der Grundlage der eben-
falls von Steiner begründeten Anthroposophie. In Deutschland sind Waldorfschulen 
staatlich anerkannte Ersatzschulen in freier Trägerschaft. 

Sonder-/Förderschule: 

Eine Förderschule – auch Sonderschule, Förderzentrum oder Schule mit sonderpäda-
gogischem Förderschwerpunkt – ist eine Schule für Kinder, die lernbehindert sind oder 
die aus einem anderen Grund in der allgemeinen Schule nicht mit den anderen Kindern 
Schritt halten können. Je nach Behinderung gibt es verschiedene Förderschultypen 
beziehungsweise Förderschwerpunkte.  
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10.2 Erwerbstätigkeit 
Unter Erwerbstätigkeit werden alle Tätigkeiten gefasst, die auf wirtschaftlichen Erwerb 
ausgerichtet sind, unabhängig davon, ob man angestellt, selbständig oder freier Mitar-
beiter ist.  

10.2.1 Berufliche Tätigkeit 
Die beruflichen Tätigkeiten werden in zwei offenen Fragen erfragt. 

Ziel der Erfassung dieser Angabe ist es, genau spezifizierte Angaben über die Tätigkeit 
einer Person zu erhalten.  

Es muss eine genaue Tätigkeit erfasst werden, dazu dann noch die genaue Berufsbe-
zeichnung. Aus der Beschreibung der genauen Tätigkeit muss auch die berufliche Posi-
tion deutlich werden (z.B. Oberstudiendirektor, Fachlehrer für Mathematik an einer be-
ruflichen Schule oder Metzger in einem fleischverarbeitenden Betrieb, Metzger im Ver-
kauf). 

1. Frage nach beruflicher Tätigkeit 

Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben! 

<<Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, 
sondern „Fein- oder Kfz-Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Ge-
schichte“. Falls es sich um Zeitarbeit handelt, nach der überwiegenden beruflichen Tä-
tigkeit bei der gleichen Zeitarbeitsfirma fragen!>> 

2. Nachfrage 

Können Sie mir diese berufliche Tätigkeit noch konkreter benennen?  
Hat das, was Sie gemacht haben bzw. machen, noch eine genauere Bezeich-
nung? 

Die Textangaben zu den beruflichen Tätigkeiten werden für die Auswertung einem in-
ternationalen Schlüssel zugeordnet.  

Damit diese Zuordnung gelingt, ist es erforderlich, dass die Tätigkeit und Berufsbe-
zeichnung sehr genau beschrieben ist.  

Wichtig ist dabei: Immer die genaue Tätigkeit nachfragen, also zum Beispiel wie der 
Arbeitsalltag aussieht oder was für regelmäßige Tätigkeiten dabei ausgeübt werden.  

Wenn Befragte hier Branchenangaben machen, hilft uns das nicht als alleinige Angabe 
(z.B. arbeite in Industrie, im Handel, IT-Branche etc.), denn die Branche muss nicht mit 
einer branchentypischen Tätigkeit einhergehen.  

So gibt es z.B. Buchhalter, die in der Pharmaindustrie arbeiten oder Elektriker, die im 
Krankenhaus beschäftigt sind. 

Zu Ihrer Orientierung nun eine Liste von Beispielen für eine angemessene Tätig-
keitsbeschreibung, dabei gehören alle Begriffe in einer Zeile zusammen, also der 
Diplomingenieur im Maschinenbau usw. 

– Diplom Ingenieur , Maschinenbau 
– Bürotätigkeiten, Sekretärin 
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– Sekretärin - Stenotypistin 
– Kaufmännische Angestellte - Buchhalterin 
– Mitarbeiterin in einer Bank - in der Lohnbuchhaltung 
– Postbeamter - Postbote 
– Auslieferer Pakete - Postangestellter 
– In einer Arztpraxis am Empfang 
– Bundesbahnbeamter - Zugführer 
– Arbeiter - Lagerarbeiter 
– Hat auf dem Lager einer Stoffweberei gearbeitet, dort die Ballen versandfertig ver-

packt und verladen 
– Makler für Immobilien 
– Sachbearbeiter - Buchhalter 
– Produktionsarbeiterin - Packerin 
– Lehrerin für Geige 
– Grundschullehrerin 
– Lacklaborant 
 

Leider können manche Angaben zur beruflichen Tätigkeit nicht immer zugeordnet wer-
den.  

In den folgenden Tabellen werden Tätigkeitsangaben vorgestellt, die nicht zugeordnet 
werden können. Ohne genaue Nachfragen können diese nicht dem Schlüssel zugeord-
net werden. Sie müssen nachfragen, um genauere Beschreibungen zu erhalten. 

Häufig vorkommende Tätigkeits-
angaben, die nicht zugeordnet 
werden können 

Erläuterung, warum die Angabe nicht ausreichend ist, 
was sollte man hier nachfragen, bzw. welche unter-
schiedlichen Tätigkeiten können sich dahinter verber-
gen 

Mithelfende Familienangehörige / 
Mithelfend bei ... 
Assistent / Teamassistent  
Beamter 
Abteilungsleiter / Prokurist 
Geschäftsmann 
Gruppenleiter / Teamleiter 
Inhaber / Selbstständig 
Meister 
Sachbearbeiter 
Verwaltung 
Techniker 
Inspektor 
Arbeiter / Gemeindearbeiter / Helfer 

Angabe enthält keine spezifischen Informationen über die 
Tätigkeit, die ausgeübt wird. 
 

Angestellte  
technische Angestellte 
Mitarbeiter 

Selbst wenn es noch einen Zusatz gibt, wie im folgenden 
Beispiel, enthält diese Angabe keinerlei spezifische Informa-
tionen über die Tätigkeit, die ausgeübt wird. 
Beispiel: „Angestellte / Mitarbeiterin bei der Bäckerei“, hier 
kann es sich um Produktionstätigkeiten, Büroarbeit oder 
auch Verkaufstätigkeiten handeln.  

Außendienst Kann z.B. Handelsvertreter oder Servicetechniker sein,  
Gelderheber von Energieversorger etc.  

Projektmanager/-leiter Kann z.B. Ingenieur oder Kaufmännischer Projektleiter sein.  
Hier muss erfragt werden, in welcher Branche und welche 
Tätigkeit genau.  
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Manager Geschäftsführer, Projektmanager, Produktmanager, Patien-
tenmanager, Datenmanager etc. sind ohne nähere Angabe 
zu ungenau. Fragen: was wird genau gemanagt? 

Bahn- und Postbeamte Genau nach Tätigkeit fragen, Briefträger, Zugführer, Verwal-
tung, Schalterdienst etc.  

Häufig vorkommende Tätigkeits-
angaben, die nicht zugeordnet 
werden können 

Erläuterung, warum die Angabe nicht ausreichend ist, 
was sollte man hier nachfragen, bzw. welche unter-
schiedlichen Tätigkeiten können sich dahinter verber-
gen 

Eisenbahner Bezeichnung Bahnbeamter, kann Lokführer oder Techniker 
sein 

Servicemitarbeiter /Servicekraft/ 
Service/ Dienstleister/ Dienstleistung 

Kann alles sein, Gastronomie, Kundenbetreuung, Service-
techniker. 

Kundenbetreuer 
Kundenberater 

Viele Tätigkeitsfelder möglich: Call Center, Bank, Handels-
vertreter, Versicherung, Verkauf. 

IT-Branche Branchenangabe ist keine Tätigkeit. 
Maschinenbediener Welche Maschine wird bedient? 
Produktionshelfer Kann zum Beispiel im Versand, Verpacker oder Herstellung 

von Ware sein. 
Consultant / Berater Kann z.B. IT-Berater, Unternehmensberater, Lebensberater 

sein. 
Arzthelfer Bitte Tätigkeit genau beschreiben lassen, ob am Empfang 

(Terminabsprache, Rezepte etc.) oder ob praktische medi-
zinische Hilfe und praktische Unterstützung des Arztes (z.B. 
Blutabnahme etc). 

Bauarbeiter Hoch oder Tiefbau, besser noch genaue Tätigkeit 
Ingenieur Welche Spezialisierung? 
Bürotätigkeit (Bürokauffrau, Büro-
kraft, Bürogehilfe etc.) 

Bitte genaue Tätigkeit erfragen (Buchhaltung, mit Kunden-
kontakt oder ohne Kundenkontakt, Sekretärin, Schreibkraft, 
Datenerfassung, Finanzen) 

Facility Manager Hausmeister, Liegenschaftsverwalter, Immobilienmakler, 
Hausverwaltung 

Holzarbeiter Möbeltischler, Forstarbeit, Sägewerk, Holztrockner oder 
Konservierer  

Kauffrau / Kaufmann 
/Industriekaufmann 

Großhandel, Einzelhandel 

Pflegekräfte ohne Ausbildung (Alten-
pfleger, Pflegehelfer) 

In Institution (Krankenhaus, Altenheim etc) oder zu Hause 
(ambulant, privat)? 

Konstrukteur Bitte genaue Tätigkeit erfragen. 
Laborant Biologie, Medizin, Chemie, Fotolabor 
Lehrer Gymnasiallehrer, Hauptschullehrer, Realschullehrer, Be-

rufsschullehrer, Fahrlehrer etc. 
Makler Immobilienmakler, Börsenmakler, Schiffsmakler etc. 
Informatiker Mittlerweile gibt es so viele Spezialisierungsberufe, bitte 

genaue Tätigkeit erfragen. 
Handwerker Bitte genaues Handwerk erfragen. 
Landwirt Spezialisierung erfragen. Ackerbau oder Tierwirtschaft 

(Viehzucht)? 
Kraftfahrer, Berufsfahrer Personentransport, LKW-Fahrer, Bus und Straßenbahnfah-

rer 
Reinigungskraft, Putzfrau, Raum-
pflegerin  

In Institution oder in privaten Haushalten? 

Filialleiter Kann z.B. Einzelhandel oder Bank sein. 
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10.2.2 Berufliche Stellung 
Eines der wichtigsten Merkmale jeder Erwerbstätigkeit ist die berufliche Stellung. Auch 
wenn wir im Folgenden die Kategorien vorstellen, handelt es sich um eine subjektive 
Zuordnung der Befragungspersonen. 

Die Zielpersonen sollen sich dabei einer der folgenden Kategorien zuordnen: 

Arbeiter sind Arbeitnehmer, die körperliche oder geistige Arbeit verrichten und oft einen 
Akkord-, Stunden- oder Stücklohn erhalten.  

Angestellte sind Arbeitnehmer, die zumeist geistige Arbeit verrichten und für die Tätig-
keit ein festes Gehalt erhalten. Zu dieser Gruppe gehören auch Angestellte im öffentli-
chen Dienst. 

Die Trennung zwischen Arbeitern und Angestellten ist historisch gewachsen und 
kann von den Zielpersonen meist problemlos unterschieden werden. Seit 2001 
gibt es diese Unterscheidung vor dem Gesetz nicht mehr.  

Beamte sind Arbeitnehmer, die von einem Dienstherrn (Bund, Bundesländer, Kommu-
nen oder sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts) in ein öffentlich-
rechtliches Dienst- und Treueverhältnis berufen sind, z. B. Lehrer. Auch Richter zählen 
als Inhaber eines öffentlichen Amtes zu den Beamten.  

Zeit- / Berufssoldaten werden gesondert eingeordnet, obwohl auch sie Beamte sind. 
Zeit- / Berufssoldaten sind Soldaten, die sich über die Dauer des Grundwehrdienstes 
hinweg freiwillig für einen gewissen Zeitraum oder auf Lebenszeit verpflichtet haben, in 
der Bundeswehr oder einer anderen Armee Dienst zu leisten. 

Selbständige sind Personen, die alleine oder als Arbeitgeber auf eigene Rechnung 
erwerbstätig sind. Unterschieden werden kann dabei zwischen Selbständigen in ei-
nem freien Beruf („Freiberufler“), selbständigen Landwirten und sonstigen Selb-
ständigen und Unternehmern.  

Der Begriff „Freiberufler“ wird gelegentlich mit dem Begriff „Freier Mitarbeiter“ verwech-
selt (siehe unten). Beide Begriffe haben jedoch grundverschiedene Bedeutungen: Der 
Begriff „Freier Mitarbeiter“ bezieht sich nur auf die Art des Beschäftigungsverhältnisses 
(in Abgrenzung zum Arbeitnehmer), besagt aber nichts über den ausgeübten Beruf. 
Freiberufler sind hingegen immer Angehörige ganz bestimmter wissenschaftlicher und 
künstlerischer Berufe, nämlich der Freien Berufe (Architekten, Ärzte, Rechtsanwälte 
usw.), er besagt aber nichts über die Art des Beschäftigungsverhältnisses. 

Mithelfende Familienangehörige sind Haushaltsmitglieder, die ohne Lohn oder Gehalt 
und ohne Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung im Unternehmen eines anderen 
Haushaltsmitglieds oder eines (nicht im selben Haushalt wohnenden) Verwandten mit-
arbeiten. 

Freie Mitarbeiter sind Personen, die Aufträge oder Projekte von einem oder verschie-
denen Auftraggebern erhalten. Freie Mitarbeiter können ihre Arbeitszeit frei gestalten 
(z.B. Journalisten, die für verschiedene Medien schreiben) und sie haben meist auch 
keinen eigenen Arbeitsplatz beim Auftraggeber. Sie tragen das Unternehmensrisiko und 
die Kosten der Arbeitsausführung und stellen dem Aufraggeber den Auftrag in Rech-
nung.  
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ANHANG: Erhebungsmaterialien 
CATI-Anschreiben Kiga/K1-Eltern 
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CATI-Anschreiben K5-Eltern 
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CATI-Anschreiben K5-Eltern_Auffrischung 

 


